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Verordnung
über die Erprobung einer neuen Ausbiidungsform

für die Berufsausbildungzum Pharmakanten/zur Pharmakantin

Voml2.Juni2002

Auf Grund des § 28 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes
vom 1 4. August 1 969 (BGBI. I S. 1 1 1 2), der zuletzt durch
Artikel 212 Nr. 2 der Verordnung vom 29. Oktober 2001
(BGBI. I S. 2785) geàndert warden ist, verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie rn Em-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung:

§1

Gegenstand und Struktur der Erprobung

(1) Zur Erprobung einer neuen Ausbildungsform sollen
die Leistungen der Zwischenprüfung als Teil 1 der Ab-

~.schlussprüfung bewertet und in em Abschlussgesarnt-
ergebnis einbezogen werden.

(2) Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in Teil 1 der
Abschlussprüfung wird dem Prüfling schriftlich mitgeteilt.

(3) Das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung wird aus
den Ergebnissen von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprü-
fung gebildet.

(4) In den Fallen des § 29 Abs. 1 und 2 sowie des § 40
Abs. 2 und 3 des Berufsbildungsgesetzes können beide
Teile der Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung
zusammen durchgeführt werden.

(5) Der Erprobung ist die Verordnung über die Berufs-
ausbildung zum Pharmakanten/zur Pharmakantin yam
8. März 2001 (BGBI. I S. 419) mit der Mal3gabe zugrunde
zu Iegen, dass die§~8 und 9 nicht anzuwenden sind.

§2

Teil 1 der Abschlussprüfung

(1) Die Zwischenprüfung gilt als Teil 1 der Abschluss-
prüfung. Sie soIl var dem Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres stattfinden.

(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage zur Verordnung über die Berufsausbildung
zum Pharmakanten/zur Pharmakantin yam 8. März2001
(BGBI. I S. 41 9) in Abschnitt I für die ersten 1 8 Ausbil-
dungsmonate aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschulunterricht yermittelten
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich
ist.

(3) Der Prüfling soil rn praktischen Teil der Prüfung in
insgesamt höchstens acht Stunden drei praktische Auf-
gaben durchführen. Dabei soil der Prüfling zeigen, dass er
Arbeitsabiäufe selbständig planen, Arbeitsmittei fest-
legen, Arbeitsergebnisse dokumentieren sowie Mal3nah-
men zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, zum Umweltschutz und quaiitatssichernde MaB-
nahmen ergreifen kann. Für die praktischen Aufgaben
kommen insbesondere in Betracht:

1 . Herstelien eines Arzneimittels,

2. Messen physikalischer GröBen und Bestimmen von
Stoffkonstanten und

3. Durchführen einer Inprozesskontroile.

(4) Der Prüfling soil im schriftlichen Teil von Teil 1 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen
1 . pharmaspezifische Arbeitsstoffe,

2. pharmazeutische Verfahrenstechnik einschlieBlich
Messtechnik,

3. Hersteilen und Verpacken von Arzneimitteln em-
schlieBiich Qualitätsmanagement und

4. Wirtschafts- und Sozialkunde

geprüft werden. In den Prufungsbereichen unter Num-
mer 1 bis 3 soIl der Prüfling praxisbezogene Aufgaben
unter Berücksichtigung damit zusarnmenhangender infor-
mationstechnischer Fragesteliungen und berufsbezoge-
ner Berechnungen lösen und dabei zeigen, dass er
arbeitsorganisatorische, technoiogische und mathema-
tische Sachverhaite verknüpfen kann. Dabei soilen MaB-
nahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei
der Arbeit und zum Umweltschutz einbezogen werden. Es
kommen insbesondere Aufgaben aus folgenden Gebieten
in Betracht:

1 . im Prüfungsbereich pharmaspezifische Arbeitsstoffe:

a) Umgehen mit pharmaspezifischenArbeitsstoffen,

b) Bestimmen von Stoffkonstanten und Stoffeigen-
schaften;

2. im Prüfungsbereich pharmazeutische Verfahrenstech-
nikeinschlieBlich Messtechnik:
a) Grundoperationen der pharmazeutischen Verfah-

renstechnik,

b) Methoden zur Keimzahlreduzierung,
c) Messwerte erfassen und auswerten;

3. im Prüfungsbereich Herstellen und Verpacken von Arz-
neimittein einschiieBlich Qualitatsmanagement:
a) rechtliche Grundlagen der Arzneimittelhersteliung,

b) Arzneiformen unterscheiden,
c) Hersteilung von Granulaten und nicht-überzogenen

Tabietten, Cremes sowie Injektionslosungen em-
schlieBlich MaBnahmen zurQualitatssicherung,

d) Packmittel und Packstoffe;

4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

a) rechtliche Grundlagen des Berufsausbildungsver-
hältnisses, insbesondere Berufsbiidungsgesetz,
Handwerksordnung, Berufsausbildungsvertrag,
gegenseitige Rechte und Pfiichten aus dem Berufs-
ausbildungsvertrag,
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b) Arbeits- und Tarifrecht, insbesondere Lohn und
Gehalt, Arbeitsschutz, Sozialversicherung, Kündi-
gung und Kündigungsschutz, Jugendarbeits-
schutz, Urlaub,

c) ~betriebIicheMitbestimmung, insbesondere Be-
triebsverfassungsgesetz, Mmtbestmmrnungsgesetz,
Betriebsrat und Jugendvertretung.

(5) Der schriftliche Teil von Teil 1 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1 . im PrOfungsbereich
pharmaspezifische Arbeitsstoffe

2. irn Prüfungsbereich
pharmazeutische Verfahrenstechni k
einschlieBlich Messtechnik

3. im Prüfungsbereich
Hersteilen und Verpacken
von Arzneimitteln einschlieBlich
Qualitatsrnanagement

4. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils von Teil 1 der Ab-
schlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1 . ~Prüfungsbereich
pharrnaspezifische Arbeitsstoffe

2. Prüfungsbereich
pharrnazeutische Verfahrenstechnik
einschlieBiich Messtechnik 25 Prozent,

3. Prüfungsbereich
Hersteilen und Verpacken
von Arzneimittein einschlieBlich
Qualitätsmanagement. 30 Prozent,

4. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftliche Teii von Teil 1 der
Abschlussprüfung haben dasseibe Gewicht.

§3
Tell 2 der Abschlussprüfung

(1) Tell 2 der Abschlussprufung erstreckt sich auf die in
der Anlage zur Verordnung über die Berufsausbildung
zum Pharmakanten/zur Pharmakantin yam 8. März 2001
(BGB1. I S. 41 9) aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich st.
Fertigkeiten und Kenntnisse, die bereits Gegenstand von
Teil 1 der Abschlussprüfung gewesen sind, solien nur
einbezogen werden, soweit es für die gemaB § 35 des
Berufsbiidungsgesetzes zu treffende Feststellung der
Berufsbefähigung noch erforderlich ist.

(2) Der Prüfling soil im praktischen Teil von Teil 2 der
Abschlussprufung in insgesamt höchstens zehn Stunden
zwei praktische Aufgaben ausführen. Hierfür kommen ins-
besondere in Betracht:
1 . Herstelien eines Arzneimittels unter Anwendung von

mindestens zwei Verfahrensschritten oder Herstellen
von zwei unterschiedlichen Arzneimitteln und

2. Durchführen von qualitätssichernden MaBnahmen.

Bei den praktischen Aufgaben sind gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2
der Verordnung über die Berufsausbildung zum Pharma-
kanten/zur Pharmakantin yam 8. März 2001 (BGBI. I
S. 41 9) gewählte Wahiqualifikationsemnheiten zu berück-
sichtigen. Der PrQfling soil in den beiden praktischen Auf-
gaben zeigen, dass er die Arbeitsabläufe seIbstandmg
planen , Arbeitszusammehhange erkennen, Arbeitsergeb-
nisse kontrollieren und dokumentieren , Mal3nahmen zur
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie
zum Umweltschutz ergreifen sowie die relevanten fach-
lichen Hintergründe seiner Arbeit aufzeigen und seineVar-

60 Minuten, gehensweisenbegründen kann.
(3) Der Prufling soil rn schriftlichen Teil von Teil 2 der

Abschiussprüfung in den PrUfungsbereichen Herstellen
60 Minuten , und Verpacken , Qualitatsmanagement, pharmazeutische

Technik sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft wer-
den. In den Prüfungsbereichen Herstellen und Verpacken,
Qualitatsmanagement sowie pharmazeutische Technik

soil der Prüfling zeigen, dass er insbesondere durch Ver-
60 M nuten , knüpfen von arbeitsorganisatorischen, technoiogischen

und mathematischen Sachverhalten sowie damit zusam-
30 Minuten. menhängenden informationstechnischen Fragestellungen

praxisbezogene Fälle lösen kann. Es kommen Aufgaben
insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

1 . im Prüfungsbereich Herstellen und Verpacken:

a) Arbeitsorganisation und Kommunikation,
25 Prozent, b) Herstellen und Verpacken fester Arzneimittei,

c) Hersteilen und Verpacken haibfester und fiüssiger

Arzneimittel,

d) Hersteilen und Verpacken steriler Arzneimittei,

e) Lagern;

2. im Prüfungsbereich Qualitatsmanagement:

a) qualitätssichernde MaBnahmen und Qualitätskon-
trolle,

b) Bestimmen von Stoffkonstanten und Stoffeigen-
schaften,

c) instrumentelie Analytik,

d) Prüfen und Entwickeln von Packmittein;

3. rn Prüfungsbereich pharmazeutische Technik:

a) pharmazeutische Verfahrenstechnik,

b) Umgehen mit Arbeitsgeräten und Arbeitsmittein,

c) Steuern und Regein,

d) instandhalten,

e) Sicherheit und Gesundheitsschutz,

f) Umweltschutz;

4. rn Prufungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

ailgemeine wirtschaftliche und geselischaftliche Zu-
sammenhange der Berufs- und Arbeitswelt.

Für die Prüfungsbereiche Herstelien und Verpacken, Qua-
Iitätsmanagement sowie pharmazeutische Technik sind
gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Berufs-
ausbildung zum Pharmakanten/zur Pharmakantin vom
8. März 2001 (BGBI. I S. 41 9) gewahite Wahiqualifikations-
einheiten zu berücksichtigen.

(4) Der schriftiiche Tell von Tell 2 der Prufung dauert
höchstens:
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1 . rn Prüfungsbereich
Hersteilen und Verpacken 1 20 Minuten,

2. im Prüfungsbereich
Qualitatsmanagement

3. im Prüfungsbereich
pharmazeutische Technik

4. rnPrüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 45 Minuten.

(5) Der schriftliche Teii von Tell 2 der Abschlussprüfung
1st aufAntrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prü-
fungsausschusses in einzelnen Bereichen durch eine
mündiiche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der
Ermittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüften
Prüfungsbereiche st das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Erganzungsprüfung im Verhäit-
nis 2 : 1 zu gewichten.

(6) lnnerhalb des schriftlichen Tells von Teil 2 der Ab-
schlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie foigt zu
gewichten:
1 . Prüfungsbereich

Hersteilen und Verpacken
2. Prüfungsbereich

Quaiitatsmanagement

3. Prüfungsbereich
pharmazeutische Technik

4. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftliche Teil von Tell 2 der
Abschiussprüfung haben dasselbe Gewicht.

Berlin, den 12. Juni 2002

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn rn
Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind und wenn jeweils im praktischen
und schriftlichen ,Teil von Tell 2 der Abschlussprüfung
sowie innerhalb des schriftlichen Teils von Teii 2 der
Abschiussprüfung im Prüfungsbereich Hersteilen und Ver-
packen mindestens ausreichende Leistungen erbracht
sind.

§6

lnkrafttreten, Au6erkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2002 in Kraft und
mit Ausnahme des § 5 Abs. 2 am 31. Juli 2007 auI3er Kraft.

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Technoiogie

In Vertretung
Tacke

§4

Bestehensregelung

~ (1) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses 1st TeiI 1
60 Minuten, .. .der Abschiussprufung mit 30 Prozent und Teil 2 der

Abschlussprüfung mit 70 Prozent zu gewichten.
60 Minuten,

§5

Ubergangsregelung

(1) Auf Berufsausbiidungsverhaltnisse, die bel Inkraft-
treten dieser Verordnung bestehen, sind die für sie jeweils
geltenden bisherigen Vorschriften welter anzuwenden;
die Vertragsparteien können die Anwendung der Var-
schriften dieser Verordnung vereinbaren, wenn noch

40 Prozent, keine Zwischenprüfung abgelegt warden st.
(2) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum

20 Prozent, 31 . Juli 2007 begonnen wurden, sind die Vorschriften
dieser Verordnung weiter anzuwenden.

20 Prozent,


